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In diesem Kontext ist es interes-
sant, die Reform des Spitalgeset-
zes näher zu betrachten. Wir
sprachen mit Gesundheitsminis-
terin Lydia Mutsch über eine der
wichtigsten Reformen dieser Le-
gislatur.

Tageblatt: Es steht eine gro-
ße Reform des Spitalwesens
an. Was funktioniert nicht in
den Krankenhäusern?

Lydia Mutsch: Das letzte Spi-
talgesetz, das wir haben, ist 20
Jahre alt. Es besteht kein dringen-
der Handlungsbedarf in dem Sin-
ne, dass etwas nicht funktioniert,
aber in den letzten 20 Jahren ha-
ben wir einen weiten Weg zu-
rückgelegt. Spitäler fusionierten,
der medizinische Fortschritt ist
rasant, die demografische Ent-
wicklung ist ein Thema: die Men-
schen werden älter und entspre-
chend nehmen die chronischen
Krankheiten zu. Allein aus die-
sen Gründen ist es sinnvoll, eine
Reform duchzuführen.

Bislang wurde der Spitalplan
über großherzogliche Reglemen-
te festgelegt; der Staatsrat ver-
langte allerdings eine neue ge-
setzliche Grundlage. Deshalb ist
es sinnvoll, sich darüber hinaus
mit weiteren Aspekten zu be-
schäftigen, wie eine angemessene
Betreuung der Patienten, die Zu-
sammenarbeit zwischen und in
den Spitälern zu fördern, sowie
andere Punkte des Regierungs-
programms einfließen zu lassen.
So etwa die Führung der Häuser
(„gouvernance“), die verbessert
werden soll. Dazu gehört auch
das Zusammenwirken aller Be-
teiligten in den Krankenhäusern.

In der Konsultationsphase, die
sich über ein halbes Jahr er-
streckte, wurde von fast allen
Beteiligten gefordert, das Zu-
sammenspiel in den Spitälern zu
einem Thema zu machen und
entsprechende Regeln in das Ge-
setz einzuschreiben, was ich
auch tat.

Die Ärzte reden allerdings in
ihren jüngst veröffentlichten
Schreiben u.a. von einer
Staatsmedizin, die Sie einfüh-
ren wollten, und werfen Ihnen
vor, nicht die Wahrheit ge-
sagt zu haben.

Es wurden in den letzten Wo-
chen und Monaten schwere Ge-
schütze aufgefahren und viele
Schlagworte benutzt. Ich bin
nicht der Meinung, dass die Ärzte
fundamental dagegen sind, dass
in den Spitälern Teamarbeit ge-
macht werden sollte und dass die
Rollen der verschiedenen Akteu-

re im Spital präzisiert werde soll-
ten. Da sollte es wohl keine gro-
ßen Divergenzen geben.

Meiner Analyse zufolge ist das
Hauptproblem der Ärzte, dass
das Zusammenspiel zwischen
den Akteuren in den Kranken-
häusern über dieses Gesetz präzi-
siert werden soll und wir von den
Ärzten erwarten, dass sie sich im
Rahmen einer Reihe von Hand-
lungen stärker untereinander
und mit ihren Direktionen
abstimmen.

Es gibt ein großherzogli-
ches Reglement aus dem
Jahr 2003, in dem die Be-
fugnisse der medizini-
schen Beiräte („conseils
médicaux“) festgehalten
sind. An diesem Regle-
ment habe ich ganz be-
wusst nichts geändert;
die Befugnisse bleiben
demnach unverändert.

Allerdings bin ich der
Meinung, zumal die
Krankenhäuser heute
große Arbeitgeber sind
(oft die größten in den
jeweiligen Gemein-
den), dass elementa-
re Regeln der Organi-
sation und der Betriebsfüh-
rung gelten müssen. Dies gilt
besonders für organisatorische
Fragen.

Es wird seitens der Ärzte
auch über medizinisches
Material geredet: Meine
Beweggründe haben
keinen ökonomischen
Hintergrund.

Die zahlreichen
Neuerungen im Ge-
setz, die neuen
Dienste, wie etwa
das „Centre natio-
nal de diagnosti-
que“ für genetische
Analysen, eine Um-
weltklinik, ein Kom-
petenzzentrum zur
Schmerztherapie,
bedingen personelle
und finanzielle Inves-
titionen, die unab-
dingbar für mich sind.

Ich bin demnach
nicht von einer Sparlo-
gik beeinflusst, finde
aber, dass die Mög-
lichkeiten von
Einsparungen
beim Kauf
von qualita-
tiv hoch-

wertigem medizinischem Materi-
al und bei der gemeinsamen Ent-
wicklung von therapeutischen
Richtlinien durchaus genutzt
werden sollten.

Ich will verhindern, dass es zu
große Unterschiede bei medizini-
schen Produkten gibt, diese soll-
ten einem qualitativ hohen Ni-
veau

entsprechen. Mit einigen eventu-
ellen Anpassungen im Gesetzes-
text, die diese Absichten klarer
darstellen, so meine ich, sollte
hier ein Einverständnis mit den
Ärzten gefunden werden.

Ein zweiter Punkt, den die Ärz-
te beanstanden, betrifft die Frage
der Mitbestimmung.

Hierzu muss gesagt werden,
dass wir in Luxemburg zwei Sys-
teme haben. Im CHL („Centre

hospitalier de Luxembourg“),
CHNP und „Rehazenter“ ha-
ben wir Ärzte im Angestell-
tenverhältnis, in den ande-
ren Häusern gilt ein libera-
les Arbeitsstatut. Ich stehe
vor der Herausforde-
rung, ein Gesetz zu ma-
chen, das diese Prämis-

sen, aber auch die Grundpfeiler
unserer Gesundheitspolitik (etwa
die freie Wahl des Arztes, die the-
rapeutische Freiheit, das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arzt und
Patient) weiterhin berücksichtigt.

Meine Position hierzu ist klar:
Auch in jenen Häusern, in denen
liberal arbeitende Ärzte beschäf-
tigt sind, müssen Regeln gelten,
die jeder respektiert. Zu klären
bleibt die Frage der Mitbestim-
mung der Ärzte in den Spitälern.

Bislang ist es bereits so, dass die
Ärzte in einer Reihe von Verwal-
tungsräten der Häuser über ein
Stimmrecht verfügen.

Die parlamentarische Kommis-
sion muss nun überlegen, wie die
Frage der Mitbestimmung zu lö-
sen ist. Der jetzige Gesetzestext

„Wo nachgebessert werden muss,
wird nachgebessert werden“

GESPRÄCH MIT LYDIA MUTSCH Kompromissbereit, aber nicht bei Grundsätzlichem

Der Spitalplan erhitzt zurzeit
die Gemüter, besonders jene
der Ärzte. Heute findet eine
Unterredung zwischen
Gesundheitsministerin Lydia
Mutsch und der Vereinigung
der Ärzte und Zahnärzte
(AMMD) statt; ein Treffen der
letzten Chance, so jedenfalls
die Ärzte im Anschluss an ihre
außerordentliche
Generalversammlung vom
1. März. Sollten ihre
Forderungen nach mehr
Mitsprache nicht erfüllt
werden (u.a. verlangen sie,
dass die Hälfte der
Verwaltungsräte der Spitäler
von Medizinern besetzt
werden), so wollen sie noch
nicht näher benannte
Aktionen durchführen.

Robert Schneider
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sieht den Status quo vor. Die Ärz-
te meinen aber, dass falls zusätz-
liche Verpflichtungen ins Gesetz
eingeschrieben werden, auch zu-
sätzliche Rechte anerkannt wer-
den müssten. Darüber muss dis-
kutiert werden.

Mittlerweile verlangt die
AMMD die Hälfte der Posten
in den Verwaltungsräten, an-
fangs waren es deren zwei ...

Ja, ich verfolge diese Entwick-
lungen ebenfalls mit großem In-
teresse.

Ist dies jetzt eine strategi-
sche Forderung?

Dies ist eine der Fragen, die ich
am Donnerstag stellen werde. Ich
habe meine Dialogbereitschaft ja
signalisiert und sehe die AMMD
am Donnerstag. In der folgenden
Woche treffe ich ebenfalls die
Spitalföderation.

Zu einem der Punkte, die in
den vergangenen Monaten etwas
unklar waren, noch dieses: Die
AMMD ist als Interessenver-
tretung in der legislativen Proze-
dur nicht vorgesehen, die FHL
übrigens auch nicht. Laut Proze-
dur müssen die Salariatskammer,
der „Conseil supérieur des pro-
fessions de santé“ und das „Col-
lège médical“ Gutachten abge-
ben.

Dies bedeutet nicht, dass – wie
es manchmal fast angeklungen ist
– die AMMD keine Daseinsbe-
rechtigung hätte, aber sie ist ein-
fach in der legislativen Prozedur
grundsätzlich nicht vorgesehen.
Jetzt verhält es sich aber so, dass
im Lauf der Konsultationsphase
mehrere Gutachten hinzukamen,
wie etwa von der AMMD oder
vom OGBL oder der Patienten-
vertretung, und auch der FHL.
Diese Gutachten nehme ich auch
sehr ernst. Die Parlamentskom-
mission hat diesbezüglich auch
alle Informationen, die sie
braucht.

Wie viel Spielraum ist denn
noch vorhanden? Der Text,
der in der Kommission ist, ist
ja eigentlich fertig.

Wir haben zum Glück eine par-
lamentarische Kommission, die
sich gut eingearbeitet hat und viel
sachkundig diskutiert. Manch-
mal ist dies mühsam, weil wir al-
les im Detail durchgehen.

Wir haben aber bereits Nach-
besserungen vorgenommen, zum
Beispiel was die Dienste betrifft,
über die jedes Krankenhaus obli-
gatorisch verfügen muss. Als Res-
sortministerin stelle ich mich der
Diskussion über dieses komplexe
Gesetz und freue mich über kon-
struktive Vorschläge.

Wo nachgebessert werden
muss, wird nachgebessert wer-
den. Wenn z.B. das Wort „Stan-
dardisierung“ Befürchtungen
weckt, dass auf Kosten des Pa-
tienten gespart werden soll, wo-
bei lediglich Ungleichheiten in
der Behandlung verhindert wer-
den sollen, so besteht die Mög-
lichkeit, dieses Wort aus dem
Text zu nehmen oder es besser zu
beschreiben. Eine Grundidee
darf nicht durch missverständli-
che Terminologie infrage gestellt
werden und die Idee ist, dass ein
modernes Spital nur funktionie-
ren kann, wenn dort eine Mann-
schaftsarbeit stattfindet.

Dies bedeutet, dass die Rollen
von Verwaltungsrat, von Direkti-
on und Ärzteschaft präziser defi-
niert werden und dass die Inter-
aktionen zwischen diesen Grup-
pen ein Thema sind; genau das
habe ich mit diesem Gesetz ge-
macht.

Wurde nicht bereits zu viel
Porzellan zerbrochen?

Das Wichtigste ist, dass mitei-
nander gesprochen wird, deshalb
nehme ich die beiden anstehen-
den Unterredungen sehr ernst.

Nicht alles, was gesagt wurde,
ist schön. Die Kommunikation

der AMMD an die Adresse der
Patienten war nicht berechtigt.

Mit der Angst der Menschen
soll keine Politik betrieben wer-
den, davon halte ich nichts. Ich
nehme der AMMD gerne ab, dass
sie ihre Überlegungen im Interes-
se der Patienten macht; aber das
Gleiche tue ich auch.

Jetzt müssen wir ein gemeinsa-
mes Verständnis finden, wie wir
miteinander die Aussagen, die in
den letzten Wochen gemacht
wurden, ins rechte Licht setzen;
dies liegt mir am Herzen. Meine
Tür ist offen, dabei bleibe ich,
aber ich bleibe ebenfalls dabei,
dass die Verantwortung und die
Rechte aller Beteiligten berück-
sichtigt werden müssen.

Die Ärzte im CHL sind angestellt; dieser Sonderstatus muss berücksichtigt werden

• Infektions- und Tropenkrankheiten:
Centre hospitalier de Luxembourg

• Kinderpsychiatrie: Centre hospitalier de Luxembourg

• Jugendpsychiatrie:
Hôpital Kirchberg (Hôpitaux Robert Schuman)

• Nachgeburtliche Intensivbetreuung:
Centre hospitalier de Luxembourg

• Kinderintensivpflege: Centre hospitalier de Luxembourg

• Kinderchirurgie: Centre hospitalier de Luxembourg

• Medizinisch begleitete Befruchtung:
Centre hospitalier de Luxembourg

• Neurochirurgie: Centre hospitalier de Luxembourg

• Onko-Hämatologie: Centre hospitalier de Luxembourg

• Immunallergologie: Centre hospitalier de Luxembourg

• Sauerstofftherapie Überdruck:
Centre hospitalier Emile Mayrisch

Nationale Spezialisierungen

• CHL: Centre hospitalier de
Luxembourg und Clinique
d’Eich

• CHEM: Centre hospitalier
Emile Mayrisch (CHEM) mit
Esch, Niederkorn und Düde-
lingen

• CHdN: Centre hospitalier
du Nord (CHdN) mit Ettel-
brück und Wiltz

• HRS: Hôpital Kirchberg
und Clinique Bohler, Clini-
que Sainte-Marie in Esch/Al-
zette und Zitha-Klinik in Lu-
xemburg-Stadt (die Spitäler
Robert Schuman/HRS)

Die Spitalgruppen
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